
 

 

 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/1052 

20. Wahlperiode 07.06.2023

Kleine Anfrage  

der Abgeordneten Sophia Schiebe (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung – Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport 

Wohnungslosigkeit in Schleswig-Holstein 

 

1. Wie viele Menschen ohne festen Wohnsitz gibt es aktuell in Schleswig-Hol-
stein? Wie hat sich die Anzahl in den vergangenen fünf Jahren verändert? 
(Angaben bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten aufschlüsseln.) 
 
Antwort: 
Aufgrund des Wohnungslosenberichterstattungsgesetzes, welches 2020 in 
Kraft trat, fand für das Jahr 2022 erstmals eine Bestandserhebung zum Stich-
tag 31. Januar statt. In dieser Statistik sind die Personen erfasst, denen auf-
grund von Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände oder mit Kos-
tenerstattung durch andere Träger von Sozialleistungen zum Stichtag wegen 
Wohnungslosigkeit Räume zu Wohnzwecken überlassen oder Übernach-
tungsgelegenheiten zur Verfügung gestellt worden sind (§ 3 Absatz 2 WoBe-
richtsG). Für frühere Jahre liegen keine statistischen Daten vor. Da die Ta-
belle mit den erbetenen Daten für das Jahr 2022 für eine Darstellung in die-
sem Dokument zu groß ist, wird sie als Anlage beigefügt. 
 
Neben den in dieser Statistik aufgeführten Personen gibt es die verdeckt woh-
nungslosen Personen, die statistisch nicht erfasst werden können. Es handelt 
sich hierbei um wohnungslose Personen mit Gelegenheit zur Unterkunft bei 
Dritten, die z.B. bei Freunden oder Bekannten unterkommen, und die weiteren 
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Menschen ohne Obdach. 
 

2. Wie viele Frauen und Männer befinden sich unter diesen Personen. Wie viele 
Menschen sind unter 25 Jahre, zwischen 25 und 60 Jahren und über 60 Jahre 
alt? (Angaben bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten aufschlüsseln.) 
 
Antwort: 
Siehe Anlage der Antwort zu Frage 1. 
 

3. Welche Gründe sieht die Landesregierung für die Entwicklung der Zahlen in-
nerhalb der vergangenen fünf Jahren? 
 
Antwort: 
Da valide Zahlen über eine fünfjährige Entwicklung nicht vorliegen, lassen sich 
keine Gründe benennen. Grundsätzlich befördert der angespannte Woh-
nungsmarkt, der durch nicht ausreichend verfügbare Wohnungen und hohe 
Mieten gekennzeichnet ist, Wohnungslosigkeit, wenn dazu insbesondere auch 
besondere persönliche Bedarfslagen, wie Arbeitslosigkeit, familiäre Trennung 
o.a. treten. 
 

4. Welche finanziellen, materiellen und anderweitigen Angebote stehen für Men-
schen ohne festen Wohnsitz in Schleswig-Holstein zur Verfügung und wie 
werden diese Angebote angenommen? (Angaben bitte aufschlüsseln nach Al-
ter und Geschlecht.) 
 
Antwort: 
Auch Personen ohne festen Wohnsitz erhalten Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II und SGB XII (Bürgergeld oder Sozialhilfe). 
Über die Inanspruchnahme dieser Leistungen durch wohnungslose Menschen 
enthalten die dem Land vorliegenden statistischen Daten keine Angaben. 
 
Wohnungslose Personen können zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten (z.B. Schulden, Suchtproblematiken, fehlende soziale Interak-
tionsfähigkeit) Leistungen nach §§ 67 ff SGB XII erhalten. Diese Leistungen 
werden in Abhängigkeit des Bedarfs in ambulanter oder stationärer Form er-
bracht. In der amtlichen Statistik wird die Zahl der Leistungsberechtigten für 
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nicht gesondert, 
sondern nur zusammen mit allen Leistungen für Hilfen in besonderen Lebens-
lagen ausgewiesen. 
 
Seit 1985 bezuschusst das Land die Beratungsstellen der Wohnungslosenhilfe 
aus Landesmitteln. Dem Beratungsangebot kommt eine erhebliche präventive 
Bedeutung zu. Ein Großteil der Beratungsarbeit entfällt auf die Verhinderung 
von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit. Die Höhe der Zuwendung beträgt seit 
2022 900.000 €. Alle Beratungsstellen befinden sich in diakonischer Träger-
schaft. Zuwendungsempfänger ist daher das Diakonische Werk Schleswig-
Holstein (DW), welches die Mittel an die einzelnen Träger vor Ort weiterver-
teilt. Für das Jahr 2021 haben dem Bericht zur Zuwendung zufolge rd. 8.200 
Personen die Beratungsangebote genutzt. Der Bericht für 2022 liegt noch 
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nicht vor. Die Alters- und Geschlechterverteilung ergibt sich aus nachstehen-
der Tabelle.  
 

 
 

Neben den Beratungsstellen werden von Städten und Gemeinden, meist in 
Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege, im Rahmen der kommunalen Da-
seinsvorsorge Angebote wie Tagestreffs, Trinkräume, Kleider- und Wäsche-
kammern u.ä. angeboten. In der Regel bestehen dabei ebenfalls nied-
rigschwellige Kontakt- und Beratungsmöglichkeiten. Über die Inanspruch-
nahme ist der Landesregierung nichts bekannt. 

5. Welche Informationen liegen der Landesregierung bezüglich der Gebühren für 
die Ausstellung von Personalausweisen für Wohnungslose vor? Gibt es 
Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein, die auf die Erhebung der Ge-
bühren verzichten oder eine ermäßigte Gebühr erheben? 
 
Antwort: 
Die Gebühren werden gemäß § 1 Personalausweis- und eID-Karten-Gebüh-
renverordnung – PAuswGebV erhoben. Die Gebühr kann nach § 1 Absatz 6 
PAuswGebV ermäßigt oder von ihrer Erhebung abgesehen werden, wenn die 
Person, die die Gebühr schuldet, bedürftig ist. Es kommt also nicht darauf an, 
ob jemand eine Wohnung bezogen hat oder wohnungslos ist. 
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Der Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
Zweiten und auch dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch durch eine antragstel-
lende Person begründet keine Bedürftigkeit i.S. des § 1 Abs. 6 PAuswGebV. 
Vielmehr muss sie (weitere) Härtegründe vortragen, aufgrund derer dann die 
Pass- und Personalausweisbehörde ggfs. die Ermessensprüfung vorzuneh-
men hat (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23. Novem-
ber 2017 – OVG 5 B 3.16 –). 

Ob Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein auf die Erhebung der Ge-
bühren verzichten oder eine ermäßigte Gebühr erheben, ist der Landesregie-
rung nicht bekannt. 

Die Landesregierung weist darauf hin, dass es auch wohnungslose Personen 
gibt, die nicht bedürftig sind (z.B. Personen auf Schiffen oder in Wohnmobilen, 
Auslandsdeutsche usw.). 
 

6. Mit welchen Kosten rechnet die Landesregierung, wenn auf die Erhebung der 
Gebühren für alle Wohnungslosen verzichtet würde und die Summe den Kom-
munen durch das Land erstattet würde? 
 
Antwort:  
Laut Destatis sind in Deutschland 2210 Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit in Schleswig-Holstein registriert (Untergebrachte wohnungslose Per-
sonen - Statistisches Bundesamt (destatis.de)). 

Unterstellt, alle Personen beantragen gleichzeitig einen Personalausweis, wür-
den sich die Gebühren auf ca. 82.000 € belaufen. Die normale Gebühr beträgt 
37,- € und der Personalausweis hat eine regelmäßige Gültigkeit von 10 Jah-
ren. 
 

7. Sieht die Landesregierung hinsichtlich der Situation von Menschen ohne fes-

ten Wohnsitz Handlungsbedarfe? Wenn ja, welche und was wird die Landes-

regierung tun? Wenn nein, warum nicht? 

 

Antwort: 

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Situation von obdachlosen, woh-

nungslosen, wohnungssuchenden oder von dem Verlust der Wohnung be-

drohten Bürgerinnen und Bürgern weiter zu verbessern (vgl. Koalitionsvertrag, 

Ziffer 1753/1754). Der Housing-First Ansatz wird dabei als wichtiger Baustein 

gesehen und soll laut Koalitionsvertrag weiterhin verfolgt werden. In diesem 

Zusammenhang wird das seit 2021 bestehende Sonderprogramm „Wohnraum 

für besondere Bedarfsgruppen“ fortgesetzt; die dabei notwendigen Begleit-

maßnahmen sollen ausdrücklich gefördert werden (vgl. Koalitionsvertrag, Zif-

fer 2606/2609). 

Mit dem Sonderprogramm „Wohnraum für besondere Bedarfsgruppen“ unter-

stützt das MIKWS Menschen, die besonders schwer Zugang zum allgemeinen 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Wohnungslosigkeit/_inhalt.html#sprg614310
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Wohnungslosigkeit/_inhalt.html#sprg614310
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Wohnungsmarkt finden, bei der Wohnraumversorgung: Wohnungslose, Allein-

erziehende, aus der Haft Entlassene, von Armut bedrohte Menschen. Der För-

deransatz richtet sich insbesondere an soziale Träger und Kommunen, kann 

aber von allen Investoren genutzt werden, und unterstützt die Schaffung von 

Wohnraum für diese Zielgruppe. Gefördert wird einerseits der Neubau von 

Wohnungen, andererseits der Erwerb sowie das Schaffen und die Ertüchti-

gung von Mietwohnraum durch Sanierung, Modernisierung, Umbau oder Er-

weiterung von Gebäuden. Das Programm unterstützt auch den Hilfeansatz 

„Housing First“, bei welchen die bedingungslose Wohnungsversorgung an ers-

ter Stelle steht und durch wohnbegleitende Hilfen flankiert wird. 

Die Förderrichtlinie wurde erst kürzlich überarbeitet und in ihrer Förderintensi-

tät ausgeweitet, sodass das Programm für Investorinnen und Investoren noch 

attraktiver wird (in Kraft getreten am 1. April 2023). 
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